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SATZUNG   DER   HANSESTADT  LÜBECK
BEBAUUNGSPLAN  05.49.00
- Marie-Juchacz-Weg (Wilhelmshöhe) -

Aufgrund des § 10 Abs. 1 BauGB und nach  § 9 Abs. 4 BauGB sowie nach § 86 der LBO wird nach Beschlussfassung
durch die Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck vom 24.07.2025 die Satzung über den Bebauungsplan Nr. 05.49.00  -
Marie-Juchacz-Weg (Wilhelmshöhe), bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), erlassen.

05.49.00  TEIL  A  -  PLANZEICHNUNG

M. 1 : 1000 10050403020100

Datengrundlage  ALKIS , 05.2025
i m  U T M - K o o r d i n a t e n s y t e m
Herausgeber: Landesamt für Vermessung
und Geoinformation  Schleswig - Holstein

PLANZEICHENERKLÄRUNG

 TEIL  B  -  TEXT

Signaturen gemäß Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes
vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist

Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786),
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176)

ART DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

FESTSETZUNGEN

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

BAUWEISE, ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze (§ 23 Abs. 3 BauNVO)

VERKEHRSFLÄCHEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Flurstücksgrenze

Flurstücksnummer

max. zulässige Höhe baulicher Anlagen in Metern über Normalhöhennull (NHN),
Oberer Bezugspunkt: Oberkante Gebäude, vgl. textliche Festsetzung Nr. 2.5

z. B. OK GEB.:
24,00 ü. NHN

Mit Geh-, Fahr- und/oder Leitungsrechten zu belastende Flächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Planunterlage

zulässige Grundfläche (§ 19 BauNVO)GR

Öffentliche Grünfläche, mit der Zweckbestimmung:

GRÜNFLÄCHEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen oder Zweckbestimmungen
(§ 1 Abs. 4 BauNVO, § 9 Abs. 1 Ziffer 9 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Stellplätze
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

Spielplatz

SONSTIGE PLANZEICHEN

StellplätzeSt

Oberkante Gelände über Normalhöhennull (NHN)

Darstellung ohne Normcharakter

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß
(§ 20 Abs. 1 BauNVO)

z. B. III

Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO)WA

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung, mit der Zweckbestimmung:

Verkehrsberuhigter BereichV

Bemaßung von Festsetzungen in Metern7.0

35
137

Fläche für den Gemeinbedarf, mit der Zweckbestimmung:

FLÄCHEN FÜR DEN GEMEINBEDARF
(§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)

KindertagesstätteK

offene Bauweiseo

zulässige Grundflächenzahl (§ 19 BauNVO)0,25

PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN, MASSNAHMEN UND FLÄCHEN FÜR
MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN,
NATUR UND LANDSCHAFT (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a, 25b BauGB)

Erhaltung von Einzelbäumen

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für die Erhaltung
von Bäumen und Sträuchern

Pflanzung von Einzelbäumen

Notwassersammelfläche, siehe Planeinschrieb

16,98z. B.

z. B.

Geh-, Fahr- und LeitungsrechtGFL

Schule

1. Aufgestellt als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten
Verfahren nach § 13a BauGB aufgrund des Aufstellungsbeschlusses des
Bauausschusses der Hansestadt Lübeck vom 23.06.2019. Die ortsübliche
Bekanntmachung  des Aufstellungsbeschlusses ist durch Abdruck in den
Lübecker Nachrichten am 25.03.2022 erfolgt.

       Die nach § 13 a Abs. 3 BauGB erforderlichen Hinweise wurden mit der
       Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gegeben.

2. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der
Planung berührt sein können, wurden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB am
04.04.2022 unterrichtet und zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

3. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 S. 1 BauGB
ist vom 28.03.2022 bis einschließlich 19.04.2022 durchgeführt worden.

4. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der
Planung berührt sein können, wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB am
17.06.2024 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

5. Der Bauausschuss der Hansestadt Lübeck hat am 03.06.2024 den
Entwurf des Bebauungsplanes mit Begründung beschlossen und zur
Veröffentlichung im Internet und zur Auslegung bestimmt.

6. Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung
(Teil A) und dem Text (Teil B) sowie die Begründung wurden in der Zeit
vom 17.06.2024 bis zum 19.07.2024 nach § 3 Abs. 2 BauGB im Internet
veröffentlicht. Zusätzlich haben die Unterlagen öffentlich ausgelegen.
Die Veröffentlichung im Internet und die Auslegung ist mit dem Hinweis,
dass die Stellungnahmen während der Veröffentlichungs- und
Auslegungsfrist von allen Interessierten schriftlich oder zur Niederschrift
abgegeben werden können, am 09.06.2024 in den Lübecker Nachrichten
ortsüblich bekannt gemacht worden.
Der Inhalt der Bekanntmachung der Veröffentlichung und die nach § 3
Abs. 2 BauGB zu veröffentlichen Unterlagen wurden unter
www.luebeck.de/bebbauungsplaene ins Internet gestellt.

7. Es wird bescheinigt, dass alle im Liegenschaftskataster nachgewiesenen
Flurstücksgrenzen und -bezeichnungen sowie Gebäude, mit Stand
vom 07.08.2025, in den Planunterlagen enthalten und maßstabsgerecht
dargestellt sind.

8. Die Bürgerschaft hat die Stellungnahmen der Öffentlichkeit
und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange am
24.07.2025 geprüft. Das Ergebnis wurde mitgeteilt.

9. Die Bürgerschaft hat den Bebauungsplan, bestehend aus der Plan-
zeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), am 24.07.2025 als Satzung
beschlossen und die Begründung durch Beschluss gebilligt.

10. Ausfertigung:
Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A)
und dem Text (Teil B), wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu
machen.

11. Der Beschluss des Bebauungsplanes durch die Bürgerschaft und die
Stelle, bei der der Plan mit Begründung auf Dauer während der
Servicezeiten von allen Interessierten eingesehen werden kann und über
den Inhalt Auskunft erteilt, sind am 12.10.2025 ortsüblich bekanntgemacht
worden. In der Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit, eine Verletzung
von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung
einschließlich der sich ergebenden Rechtsfolgen (§ 215  Abs. 2 BauGB)
sowie auf die Möglichkeit, Entschädigungsansprüche  geltend zu machen
und das Erlöschen dieser Ansprüche (§ 44 BauGB)  hingewiesen worden.
Auf die Rechtswirkungen des  § 4 Abs. 3 GO wurde ebenfalls
hingewiesen.

       Die Satzung ist mithin am 13.10.2025 in Kraft getreten.

VERFAHRENSVERMERKE
                                                        Lübeck, 26.09.2025
                                          Hansestadt Lübeck
                                                                  Der Bürgermeister
                                                        Fachbereich Planen und Bauen
                                                       Bereich Stadtplanung | Bauordnung

                                          Im Auftrag                                 Im Auftrag

                                         gez. Hagen                         gez. Belchhaus

                   L. S.             Joanna Hagen                      Katharina Belchhaus
                                          Bausenatorin                          kommissarische

                                                                               Bereichsleiterin

                                               Bad Schwartau, 19.09.2025

                                                                gez. Helten
                L. S.                           Öffentlich bestellter Verm.-Ing.
                                                         Dipl.-Ing. Stefan Helten

                                                         Lübeck, 13.10.2025

                                            Hansestadt Lübeck
                                                                    Der Bürgermeister
                                                          Fachbereich Planen und Bauen
                                                        Bereich Stadtplanung | Bauordnung
                                                                          Im Auftrag

                                                                      gez. Belchhaus

                    L. S.                                      Katharina Belchhaus
                                                         kommissarische Bereichsleiterin

                                                      Lübeck, 01.10.2025

                                        Hansestadt Lübeck
                                                             

gez. Lindenau
                 L. S.                        Jan Lindenau
                                                              Der Bürgermeister

                                                       Lübeck, 26.09.2025

                                           Hansestadt Lübeck
                                                                   Der Bürgermeister
                                                         Fachbereich Planen und Bauen
                                                       Bereich Stadtplanung | Bauordnung

   Im Auftrag

                                                                 gez. Belchhaus
                  L. S.                                   Katharina Belchhaus
                                                  kommissarische Bereichsleiterin

Bereich 5.610 Stadtplanung und Bauordnung

Gebäude, Bestand

Datengrundlage  DTK 5, Stand 2023
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